
 
 

 
 
 
 
 

 

Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 2 Haßfurt, 06.02.2020 73. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
 
 

I n h a l t :  

 

Teil I: 

 
Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtungen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats am 15.03.2020 S. 9 

 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages am 15.03.2020 S. 9-32 

 
Teil II: 

 
Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Zweckverband Schulzentrum Haßfurt S. 33-34 
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Teil  I 
Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO) 
 

Der Wahlleiter 
des Landkreises Haßberge 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Landrats am 15.03.2020 

 
 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Landrats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 
 

Ordnungs- 
zahl 
Nr. 

Name des Wahlvorschlagsträgers  
(Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl. akademische Grade, kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

01 Christlich-Soziale Union in  
Bayern e. V. (CSU) 

Schneider, Wilhelm, Landrat, Maroldsweisach-Allertshausen 1958 

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

Brühl, Wolfgang, Notfallsanitäter, Stadt- und Kreisrat, Eltmann 
 

1968 

 
 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. 
 
 
 

Haßfurt, 04.02.2020 
 
 

Schor, Stellv. Kreiswahlleiter 
 

 

 

 

 
 

 

Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO) 

Der Wahlleiter des Landkreises Haßberge 

 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  

für die Wahl des Kreistags am 15.03.2020 

 
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:  
 

Ordnungszahl 

Nr.  
Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)  

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)  

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

03 FREIE WÄHLER/Wählergemeinschaft Haßberge (WG) - Freie Wähler (FREIE WÄHLER/WG) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)  

06 Freie Demokratische Partei/Freie Bürger (FDP/Freie Bürger) 

07 Junge Liste Haßberge (JL)  

08 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)  

09 Linkes Bündnis Haßberge (Linke)  

 
 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der  
nachfolgend abgedruckten Anlage.  
 
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. 
 
 

04.02.2020      
Datum 
 

      

Schor, Stellv. Kreiswahlleiter  
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Teil  II 

 
L/2-ZVS 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Schulzentrum Haßfurt für das Haushaltsjahr 2020 im 
Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge 
 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 9 Abs. 2 f der Verbandssatzung und der 
Art. 41, 42 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushalts-
satzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge 
von 

 
4.970.500,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen von 

 
4.970.500,00 € 

und dem Saldo (Jahresergebnis) 
von  

 
0,00 € 

 
2. im Finanzhaushalt 
 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
4.045.200,00 € 

 
 dem Gesamtbetrag der Aus-

zahlungen von 
 

3.972.300,00 € 
 

 und einem Saldo von  72.900,00 € 
 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
5.282.600,00 € 

 
 dem Gesamtbetrag der Aus-

zahlungen von 
 

7.304.400,00 € 
 

 und einem Saldo von  - 2.021.800,00 € 
 

 
 
 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

 
2.000.000,00 € 

 

 dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

 
578.200,00 € 

 

 und einem Saldo von  1.421.800,00 € 
 

d) und dem Saldo des Finanz-
haushalts von  

 
- 527.100,00 € 

 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
2.000.000,00 € neu festgesetzt. 
 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird wie folgt festge-
setzt:  
 
a) Investitionsumlage 2.265.833,38 € 
 

b) Umlage für die laufende Bewirt-
schaftung 

 
3.501.200,00 € 

 

 Gesamt 5.767.033,38 € 
 
 

Die Umlage berechnet sich nach § 14 der Verbandssatzung. 
Danach entfallen 

auf den Landkreis Haßberge   3.874.602,11 € 

auf die Stadt Haßfurt     1.892.431,27 € 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 
500.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Haßfurt, 19.12.2019 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
Schneider 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 19.12.2019 beschlos-
sene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat die Re-
gierung von Unterfranken mit Schreiben vom 21.01.2020 zur 
Kenntnis genommen. Ein Gesamtbetrag für Kredite wurde 
nicht festgesetzt.  
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. 
Art. 40 Abs. 1 KommZG ab dem Erscheinungstag dieser Be-
kanntmachung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt, Am Herrenhof 1, 
Zimmer 214, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme aus. 
 
 
Haßfurt, 04.02.2020 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
gez. 
Schneider 
Verbandsvorsitzender 
 

 

 
 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 
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